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dere Institutionen und Verbinde haben dies), kann man ihnen nicht iibel-
nehmen. Es wird nur iibrig bleiben, die Unterlassungen schleunig nach-
zuholen und sich mit den massgebenden Stellen im Siiden unter Verzicht
auf jede Eigenmichtigkeit zu beraten und auf eine gemeinsame Politik
zu einigen.

DER KINOBESUCHER-SCHWUND IN ENGLISCHEN
AUGEN

Im Auftrag der britischen Filmproduzenten hat J.R. Bittleton ver-
sucht, den starken Riickgang der Kinobesucher (gegeniiber 1946 um
Dreiviertel) und damit auch den Kino-Schwund, zu erkldren. Erfahrene
Leute eines Marktforschungsinstitutes standen ihm dabei zur Seite. Das
Ergebnis war fast mehr eine Untersuchung iiber die sozialen Sitten. Es
lief auf eine Studie iiber die Haltung und Gebriduche der grossen Masse
des Publikums hinaus.

Sie leidet allerdings an einem Mangel, denn untersucht wurden
nur die Grosstadtverhiltnisse von London. Begriindet wird diese Ein-
schrinkung mit der Angabe, dass in London alle Typen von Kinos ver-
treten seien, und dass eine Ausdehnung auf das Land zu teuer gekom-
men wire. Auch sdssen ein Drittel aller Kinobesucher in London. Das
mag alles richtig sein, aber jeder Fachmann weiss, dass zwischen
Stadt- und Landkino ein sehr erheblicher Unterschied besteht. Der
Typus des Landkinos ist jedenfalls in London-Stadt nicht vertreten.
Nicht umsonst besitzen die Landkinos in manchen Lindern eigene Ver-
binde. Es wire interessant gewesen, zu erfahren, wie sich zum Bei-
spiel das Fernsehen gerade auf dem Lande auswirkt. Die Vermutung
spricht sehr dafiir, dass es schon wegen der grossen Distanzen auf dem
Lande einen grossern Einfluss hat. Ein Kinobesucher hat dort oft einen
weiten Weg zu seinem Kino zuriickzulegen, weshalb er leichter bei
seinem Fernsehapparat verbleiben wird als ein Stadtbewohner mit den
vielen, leichten Verkehrsmoglichkeiten. Ausserdem gehen besonders
Frauen des Nachts nicht mehr gern durch Wilder und Felder, selbst
wenn am Ende des Wegs schliesslich ein Kino steht. Der Fernsehappa-
rat hat besonders auch bei ihnen leichtes Spiel.

Eine weitere Einschridnkung wurde hinsichtlich des Alters der
Befragten getroffen. Die iiber 45 Jihrigen wurden aus der Untersuchung
weggelassen, weil anscheinend nur noch geringe Prozentsidtze von
ihnen in England ins Kino gehen (anders als bei uns).

Mit diesen Einschridnkungen glaubt die Untersuchung das Auto als
den Hauptschuldigen am Besucherriickgang festzustellen. Grosse
Schichten sind heute motorisiert, die sich 1946 keinen Wagen leisten
konnten. Sie blieben iiber das Weekend sehr oft in der Stadt und besuch-
ten dabei ein Kino zur Zerstreuung, sozusagen automatisch. Das ist
vorbei. Wer ein Auto besitzt, verschwindet mit ihm iiber das Weekend,
aus der Stadt heraus. Auf diese Weise ist besonders das Quartierkino
hart getroffen worden, in das man friiher ging, ohne {iberhaupt zu wis-
sen, was dort gespielt wurde. Wer heute in London ins Kino geht, will
wie bei uns (Italiener ausgenommen) einen bestimmten Film sehen, von
dem man etwas gehort hat; der Kinobesucher ist auch in England wih-
lerisch geworden.

Der grosste Teil der Befragten besucht das Kino jede zweite Wo-
che (47 %), wihrend nur 5 % behaupten, sie gingen mehr als einmal
pro Woche ins Kino. Interessant ist, dass ein Viertel des Publikums in
England in der Mitte des zweiten Films das Kino verlidsst. Sobald er
entdeckt, dass ihm der Film nicht gefdllt oder ihn nicht interessiert,
nimmt sich der Englinder die Freiheit, das Kino wieder zu verlassen.
Die Eintrittspreise werden kaum beanstandet und gegeniiber andern Ver-
gniigen sogar ausdriicklich als billig bezeichnet. Dagegen haben die in
den Kinos angebotenen Erfrischungen den Ruf, recht teuer zu sein, wes-
halb verhéltnisméissig nicht sehr viel davon Gebrauch machen.

Die wichtige Frage nach den Motiven zum Kinobesuch hat ergeben,
dass etwa ein Drittel jener Besucher, die von dem Film etwas lduten
gehort hatten und deshalb gekommen waren (53 %), etwa ein Drittel
dies von andern Leuten vernommen hatte. Recht wirksam scheint das
Fernsehen (verhiltnismissig) den Film in England zu unterstiitzen, denn
15 % entschlossen sich auf dessen Angaben zum Besuch, ein Beweis,
dass das Fernsehen den Kinos auch helfen kénnte, wenn es wollte. Ein
weiteres Drittel wurde durch die Zeitungen auf den Film verwiesen. Von
diesen, - das sei den Kinos ins Stammbuch geschrieben - war die viel
geschmiihte Filmkritik in tiber 80 % das anreizende Hauptmotiv (nicht
das Inserat). Auch hier war die Kritik am Fernsehen und Radio sowie
jene in den Sonntagszeitungen am wirksamsten, die Tageszeitungen mit
40 %. Dabei stellte sich auch heraus, dass die alte Hollywood-Speku-
lation, moglichst gute Stars zu verwenden, richtig ist; 32 % gehen ins
Kino, um ihre Lieblingsstars zu sehen und nur 30 % wegen dem Typus
des Films oder der Art der Erzihlung. Betriiben wird hier die Lieb-
haber des guten Films die Tatsache, dass nur etwa 1 % der Besucher
wegen des guten Regisseurs sich zum Besuch entschliessen. Es niitzt
also anscheinend nicht viel, in den Filmkritiken lange Betrachtungen
iiber die Eigenarten der Filmschopfer, iiber Fellini oder Antonioni oder
Bergman usw. anzustellen; die Art der Gestaltung ist den meisten Be-
suchern in England gleichgiiltig. Eine saftige oder riihrende Geschichte
und vor allem grosse und weltbekannte Stars sind die besten Garantien
fiir einen Filmerfolg bei den Massen. Entsprechend wiinscht das Publi-

kum auch auf den Filmplakaten in erster Linie Stars zu sehen; nur
20 % mochten auch wissen, wer den Film gemacht hat.
Nur 25 % erklidren,sich mit dem Fernsehen zu begniigen, wihrend
27 % ohne Grundangabe sich nicht mehr fiir das Kino interessieren.
Kleine Kinder scheinen die Hauptursache bei 32 % zu sein, dass sie
das Kino nicht mehr besuchen, wihrend 26 % erkliren, sich einem an-
dern Zeitvertreib zugewandt zu haben. 34 % hiitten nichts dagegen,
wenn auch die Kinotheater wie die Biihnen vom Staate subventioniert
wiirden, um ein weiteres Verschwinden von Kinos zu verhindern.
Wenn auch einige englische Eigenarten aus den Antworten sicht-
bar werden, so decken sich die Ergebnisse doch weitgehend mit dhn-
lichen Erhebungen auf dem Kontinent.

FILMDIENST IN ZUERICH-WOLLISHOFEN

Das Diakonat der Kirchgemeinde Wollishofen veranstaltet schon
seit 1962 jeden Monat eine Filmvorfiihrung in einem Kino der Gemein-
de. Vor jeder Vorfiihrung wird zum Film eine kurze Einfiihrung ge-
geben, sodass schon eine grissere.Zahl von guten Filmen einem im-
mer zahlreicheren Publikum gezeigt werden konnten. Fiir die laufen-
de Saison sind vorgesehen "Am Rande des Lebens", "Tage des Weins
und der Rosen", "EI Cochecito", "Tu ne tueras point", "A child is
waiting", "Annebidbi Jowidger" "Der Liftboy vom Palace-Hotel".
Ferner werden laufende Kinofilme einmal im Monat in der Presse
kurz besprochen.

DAS OEFFENTLICHE FERNSEHEN MUSS VON JETZT
AN URHEBERRECHTS-ENTSCHAEDIGUNGEN ZAHLEN

FPD. In Bern wurde die "Genossenschaft fiir die Verwertung von
Fernsehrechten" (GVF) gegriindet. Sie bezweckt insbesondere die Gel-
tendmachung der urheberrechtlichen Anspriiche gegeniiber allen schwei-
zerischen Konzessiondren fiir das o6ffentliche Fernsehen, ausgenommen
jene der bereits von der SUISA vertretenen Komponisten. Die Rechte,
die den Autoren aus der Veranstaltung des offentlichen Fernsehempfan-
ges zustehen, werden ndmlich von den in- und ausldndischen Sendege-
sellschaften bis jetzt nicht bezahlt.

Das schweizerische und das internationale Urheberrecht spricht
den Urhebern geschiitzter Werke auch im Hinblick auf deren Verwen-
dung im Fernsehprogramm nicht nur das Senderecht zu, sondern auch
das "Recht der 6ffentlichen Mitteilung" (das heisst zur Veranstaltung
des offentlichen TV-Empfanges). Die Urheber kinnen das Recht an der
Veranstaltung des offentlichen Fernsehens durch Fernsehkonzessiondre
entweder verbieten oder es unter bestimmten Bedingungen gestatten.
Die Gestattung hat in der Regel, wie bei andern Verwertungsarten, den
Sinn, die offentliche Mitteilung in "Telecafé"-Fernsehkinos, Restau-
rationsbetrieben usw. vom Abschluss eines Ermichtigungs- oder Be-
willigungsvertrages mit Tantiémenverpflichtung abhéingig zu machen.
Wer den offentlichen Fernsehempfang ohne diese im Urheberrecht vor-
gesehene Bewilligung organisiert, begeht eine widerrechtliche Hand-
lung. Diese kann auch strafrechtlich als Diebstahl geistigen Eigentums
verfolgt werden. Trotzdem wurde in der schweizerischen Praxis die
offentliche Fernseh-Darbietung ohne solche Ermichtigungsvertrige und
somit widerrechtlich durchgefiihrt, weil bisher niemand diese Rechte
der Urheber vertrat. Eine Ausnahme bildeten lediglich die Komponisten,
fiir welche die SUISA seit langem mit Hilfe der PTT bei allen Veran-
staltern des offentlichen Fernsehempfanges die tarifgemidssen Ent-
schddigungen einzieht.

Die neugegriindete "Genossenschaft fiir die Verwertung von Fern-
sehrechten" wird nun die analogen Rechte der iibrigen Urheber und Mit-
urheber der im Fernsehprogramm verwendeten Filme und anderer Wer-
ke der Literatur und Kunst gegeniiber allen Veranstaltern des &ffent-
lichen Fernsehempfanges zur Geltung bringen kénnen. Damit wird all-
mihlich einem widerrechtlichen Zustand ein Ende bereitet und ein in
der Gesetzgebung vorgesehener Rechtsanspruch der Urheber und ihrer
Rechtsnachfolger zweckgemiss durchgesetzt werden.

Bildschirm und Lautsprecher

Schweiz

-Am 29.Januar hat eine Vereinbarung zwischen dem westschwei-
zerischen Radio und einer protestantischen Wochenzeitung Gestalt an-
genommen, wonach in der Zeitung fiinf Artikel und am Radio 5 Sendun-
gen erscheinen, die sich gegenseitig ergdnzen. Thema ist die Frage des
Gebets. Der Dialog zwischen Radio und Zeitung dauert bis zum 29.
Februar und beruht auf einem vorher ausgearbeiteten Plan.

13



	Das öffentliche Fernsehen muss von jetzt an Urheberrechts-Entschädigungen zahlen

